
 

 

2022 

 

 

  

TAGUNGSDOKUMENTATION 

Fachtagung am 22.09.2022 
Gemeinsam zum Wohl des Kindes 

Herausforderungen in der Ausübung der Sorge an den Schnittstellen von Pfle-

geeltern und Vormund nach der Gesetzesreform 

 



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Gemeinsam zum Wohl des Kindes 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum  

Herausgeber: bvvt e.V. 

Veröffentlichung:   Dezember 2022 

Erstellung & Redaktion: Maria Mascia  

Verantwortlich:  Joachim Beinkinstadt (1. Vorsitzender) 



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Gemeinsam zum Wohl des Kindes 

 

 
 

2 

Inhalt 
 

Resümee .................................................................................................................. 3 

Zielgruppe ................................................................................................................ 5 

Tagungsinhalte ......................................................................................................... 5 

Veranstalter ............................................................................................................. 6 

Ablaufplan ................................................................................................................ 8 

A. Umfrage zur derzeitigen Situation von Vormünder*innen ............................... 9 

B. Das modernisierte Vormundschaftsrecht ....................................................... 10 

C. Pflege und Pflegeeltern im neuen Vormundschaftsrecht am Beispiel „Fall K“ 23 

D. Expertenforum: .............................................................................................. 30 

Referent*innen ...................................................................................................... 35 

Danksagung ........................................................................................................... 37 

 

 

  



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Gemeinsam zum Wohl des Kindes 

 

 
 

3 

Resümee 

Eine insgesamt gut gelungene Fachtagung liegt hinter uns, viele neue Erkenntnisse zur Gesetzes-

reform konnten vermittelt werden, das Thema ist brandaktuell und von hoher Relevanz für die 

berufliche Praxis von Vormünder*innen und anderen an der Fürsorge für Mündel beteiligten Per-

sonen und Institutionen. Ausgewählte Aspekte wurden vertieft und erörtert, die Teilnehmer*in-

nen hatten die Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubringen und sich fachlich auszutauschen. 

Im Zentrum standen die Vorträge von Frau Eva Bode, die als Referentin im Bundesministerium der 

Justiz an der Gesetzesreform aktiv beteiligt war und das modernisierte Vormundschaftsrecht aus 

erster Hand erläutern konnte sowie von Frau Ulla Wichmann, die als Familienrichterin am Amts-

gericht Hannover die Auswirkungen hinsichtlich familienrechtlicher Verfahren darstellte. Die Re-

ferent*innen des Expertenforums Frau Britta Sievers, Frau Anne-Katrin Keese-Zühlke, Herr Stefan 

Böhler und Herrn Joachim Beinkinstadt (Moderator des Expertenforums) komplettierten diese In-

formationen mit ihren Schilderungen zu den Folgen für Pflegeeltern, Jugendämter und Vormün-

der*innen.   

Die Pandemie der letzten Jahre hat auch für uns viele Herausforderungen bereitgehalten. Nach-

dem wir ein hervorragendes technisches Equipment angeschafft und viele Erfahrungen mit Online-

Fortbildungen gewonnen hatten, beschlossen wir eine Hybrid-Fachtagung zu veranstalten. So 

konnten Teilnehmer*innen, die das übliche Format der Präsenzveranstaltung bevorzugen, vor Ort 

teilnehmen und andere, die online teilnehmen wollten, diese Möglichkeit nutzen. Aufgrund der 

räumlichen Situation konnten nur 10 Teilnehmer*innen das Präsenzangebot wahrnehmen, wichtig 

war uns vor allem, dass die Referent*innen in Präsenz die Tagung gemeinsam gestalten konnten. 

Die Möglichkeit der Onlineteilnahme wurde stark nachgefragt und nahezu 150 Teilnehmer*innen 

aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten diese.  

Für die technische Umsetzung dieser Veranstaltungsform sorgte Herr Andreas Cichon von der 

CSmart Solutions GmbH, den Chatverlauf betreute Frau Maria Mascia. 

Da die Tagung erst den Anfang zu einer intensiveren Beschäftigung mit der Gesetzesreform dar-

stellte, werden wir weitere Fortbildungen anbieten, die der Vertiefung und Konkretisierung die-

nen.  

In diesem Sinne blicke ich zurück auf eine erfolgreiche Tagung und freue mich auf weitere span-

nende Fortbildungen und Fachtagungen! 
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Herzlichst 

Ihr Joachim Beinkinstadt 

(Vorsitzender bvvt e.V.)  
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Zielgruppe 

Die Tagung richtete sich an professionell im Bereich der Vormundschaft Tätige, insbesondere Ver-

eins- und Amtsvormünder*innen sowie freiberufliche und ehrenamtliche Vormünder*innen, Pfle-

geeltern, Familienrichter*innen und Rechtspfleger*innen, Sachverständige, Verfahrensbeistände, 

Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe und Interessierte. 

Tagungsinhalte 

Am 01.01.2023 tritt das Gesetz zur Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts in Kraft. 

Dies wird enorme Auswirkungen auf die Praxis von Vormündern, Pflegeeltern und weiteren an der 

Versorgung von Mündeln beteiligten Personen haben. Neben den einleitenden Vorträgen der 

Hauptreferentinnen wurden im Rahmen eines Expertenforums spezielle Konstellationen der 

Schnittstellen zwischen Vormund und Pflegeeltern behandelt. 
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Veranstalter 

Bundesverband Vormundschaftstag e.V.  

Der Bundesverband Vormundschaftstag e.V. hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Wissenschaft, Lehre, Forschung und Praxis auf dem Gebiet 

des Vormundschaftswesens voranzutreiben. Zu diesem Zweck för-

dert er den Dialog, die Zusammenarbeit, die Qualitätsentwicklung, 

die Qualitätsprüfung, das Qualitätsmanagement und die Fortbildung 

der im Rahmen des Vormundschaftswesens engagierten Akteure sowie den Austausch fachlicher 

Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse.  

Kontakt: www.bvvt-ev.de 

 

Institut für transkulturelle Betreuung e.V.  

Als Vorreiter in Niedersachsen befasst sich das Institut für transkul-

turelle Betreuung e.V. (ItB) seit vielen Jahren mit den Herausforde-

rungen des Vormundschaftswesens mit dem Ziel, die Qualität in der 

Vormundschaftsarbeit zu fördern und zu fordern. Seit 2010 ist das ItB 

ein anerkannter Vormundschaftsverein, der Vormundschaften für 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund führt. Bei der Führung der Vormund-

schaften ist es für das ItB besonders wichtig, die Mündel zu beteiligen und deren Individualität zu 

berücksichtigen. 

Kontakt: www.itb-ev.de 

 

Betreuungsverein Hildesheim e.V.  

Seit der Betreuungsverein Hildesheim Anfang 2010 durch das Nds. Lan-

desamt für Soziales, Jugend und Familie die Erlaubnis zur Führung von 

Vormundschaften erhalten hat, werden Vormundschaften von den Mit-

arbeiterInnen übernommen. Darüber hinaus engagiert sich der BtV Hil-

desheim in der Beratung, Gewinnung und Fortbildung von ehrenamtli-

chen VormünderInnen. 

Kontakt: www.betreuungsverein-hildesheim.de 

 

 

 

http://www.betreuungsverein-hildesheim.de/
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Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. 

Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. (EMZ) ist eine gemeinnützige 

Einrichtung, deren Ziele die interkulturelle Gesundheitsförderung 

und die „gesunde Integration“ von MigrantInnen in Deutschland 

sind. Seit 1989 setzt sich das Zentrum mit verschiedenen Projekten 

für die Teilhabe und Chancengleichheit von MigrantInnen bei der Nutzung der Angebote des Ge-

sundheitssystems ein. 

Kontakt: www.ethno-medizinisches-zentrum.de 

 

 

Tutela Vormundschaften Berlin e.V. 

Tutela Vormundschaften Berlin e.V. ist ein staatlich anerkannter Vor-

mundschaftsverein gemäß § 54 SGB VIII. Seine Mitarbeiter übernehmen 

Vormundschaften oder Pflegschaften für Kinder und Jugendliche. 

Vormundschaft umfasst die gesamte elterliche Sorge, welche sich aus 

Personensorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitssorge o-

der Bildungsangelegenheiten) und Vermögenssorge zusammensetzt. 

Wenn nur ein Teil der elterlichen Sorge übernommen wird, spricht man von Pflegschaft. 

Der Verein besteht aus einem interdisziplinären Team aus den Fachbereichen Sozialpädagogik/so-

ziale Arbeit/Heilpädagogik, Recht, Betriebswirtschaft, Psychologie, Pädagogik/Training und Ver-

mögensanlage/Anlageberatung mit jeweils jahrelanger Erfahrung auf diesen Gebieten. 

Kontakt: www.tutela-berlin.de  

  

http://www.eh-berlin.de/
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Ablaufplan 

Moderation: Manfred Marhenke (Vorstandsmitglied bvvt e.V., Geschäftsführer des Betreu-
ungsverein Hildesheim e.V.)  
 

09:00 Ankommen, Anmeldung 
09:30 Begrüßung & Organisatorisches 
10:00 Vortrag I 

Das modernisierte Vormundschaftsrecht 
Eva Bode, Richterin am Oberlandesgericht, Referentin im Bundesministerium der 
Justiz  

11:00 Pause 
11:15 Vortrag II 

Pflegekind und Pflegeeltern im familiengerichtlichen Verfahren 
Ulla Wichmann, Familiengericht Amtsgericht Hannover 

12:15  Fragen an die Referentinnen 
12:45  Mittagspause 
13:45 Expertenforum 

Moderation: Joachim Beinkinstadt, Vorstandsmitglied bvvt e.V. 
 
Thema 1: Umgang des Pflegekindes zu den leiblichen Eltern und anderen aus der 
Sicht des Kindes Umgangsberechtigten und die Rolle des Vormunds 
Expertin: Britta Sievers, Sozialwissenschaftlerin M.A., Pflegemutter, Vormund 

 
Thema 2: Rolle und Aufgaben des „Vorläufigen Vormunds“ und des „Zusätzlichen 
Pflegers“, wenn das Kind bei Pflegeeltern lebt. 
Experte: Stefan Böhler, Leiter der Abt. Vormundschaft des Jugendamtes des Stadt 
Nürnberg 

 
Thema 3: Übergang von Amts-/Berufsvormundschaft zur ehrenamtlichen Vor-
mundschaft der Pflegeeltern. 
Expertin: Anne-Katrin Keese-Zühlke, Dipl. Pädagogin, Leitung der Abteilung Vor-
mundschaft und Umgang am ItB e.V. Hannover 
 

15:30 Pause 
15:45  Abschlussdiskussion 
16:15 Verabschiedung 
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A. Umfrage zur derzeitigen Situation von Vormünder*innen 

Referent: Joachim Beinkinstadt, Vorsitzender des bvvt e.V. 

Folien der Auswertung 
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B. Das modernisierte Vormundschaftsrecht 

Referentin: Eva Bode 

Richterin am Oberlandesgericht, Referentin im Bundesministerium der Justiz 
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C. Pflege und Pflegeeltern im neuen Vormundschaftsrecht am Bei-

spiel „Fall K“ 

Referentin: Ulla Wichmann 
Familien- und Güterichterin am Amtsgericht Hannover 
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Der Fall K 

Frau K hat gemeinsam mit Herrn K zwei Kinder, ein zehnjähriges Mädchen M und einen sechs-

jährigen Jungen J. In der Beziehung der K´s kommt es zu massiven Konflikten, die auch immer 

wieder in häusliche Gewalt seitens Herrn K münden. Schließlich teilt Frau K ihm mit, dass sie 

die Trennung will. Daraufhin kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Rah-

men Herr K Frau K schwere Stichverletzungen zufügt und M würgt, bis sie blau angelaufen ist.  

 

Herr K wird wegen schwerer Körperverletzung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Seine Entlassung 

steht für 2023 an. Frau K und die Kinder kommen zunächst in eine Schutzeinrichtung außer-

halb Niedersachsens. 

Herr K versucht immer wieder, Kontakt zu Frau K aus dem Gefängnis aufzunehmen. Es kommt 

zu Telefonaten, und schließlich besucht Frau K ihn in der Haft. Herr K erklärt Frau K, dass er sie 

noch liebt und nach der Haft wieder mit ihr zusammen sein will.  

Frau K zieht mit den Kindern zurück nach Hannover, wo Herr K inhaftiert ist. 

Das Jugendamt Hannover erlangt Kenntnis davon, dass Frau K wieder in Hannover ist und die 

Beziehung zu Herrn K wieder aufgenommen hat. Es nimmt beide Kinder gegen den Willen von 

Frau K in Obhut mit der Begründung, dass Frau K nicht in der Lage ist, die Kinder vor Herrn K 

nachhaltig zu schützen. M zeigt im Übrigen erhebliche Traumafolgen, und auch J ist auffällig. 

Beiden Eltern wird durch das Gericht die elterliche Sorge entzogen. Es wird Vormundschaft des 

Jugendamtes angeordnet. 

J kommt in eine Pflegefamilie, M kommt in eine Einrichtung, die auf traumatisierte Kinder und 

Jugendliche spezialisiert ist. J kommt in seiner Pflegefamilie sehr gut an. Er lebt dort mit zwei 

weiteren Kindern. Die Pflegeeltern möchten nunmehr auch die ehrenamtliche Vormundschaft 

für J übernehmen. Sie haben außerdem dafür gesorgt, dass der Kontakt zwischen J und M be-

stehen bleibt. Dabei ist auch M ihnen nähergekommen, und sie möchten nun auch M in ihre 

Familie aufnehmen und für sie die Vormundschaft übernehmen. 

Frau K hat sich inzwischen wieder von Herrn K abgewendet, vor allem auch, weil sie einzige 

dies als Chance sieht, das Sorgerecht für M und J wiederzubekommen. Sie ist der Meinung, 

dass jetzt kein Grund mehr besteht, ihr die Kinder länger vorzuenthalten. 

Herr K beginnt, Frau K aus der Haft massiv zu bedrohen. Er kündigt an, sie töten zu wollen und 

die Kinder in sein Heimatland zu verbringen. Herr K wird allseits als gefährlich eingeschätzt, 

kann aber wegen der Bedingungen in seinem Heimatland nicht abgeschoben werden.  
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Frau K weiß, wo die Pflegefamilie von J wohnt, hat aber keinen Kontakt zum ihm. Wegen deren 

Traumatisierung hat sie derzeit auch keinen Kontakt zu M, sie weiß auch nicht, wo diese sich 

aufhält. 

Es besteht große Sorge, dass Frau K Herrn K aufgrund dessen bedrohlichem Verhalten verrät, 

wo J wohnt oder dass Herr K dies auf andere Weise – insbesondere durch seine weitver-

zweigte Familie – erfährt.  

Die Pflegefamilie fühlt sich sehr unsicher und belastet im Hinblick auf den Wunsch der Mutter 

nach Umgang mit J. Sie sehen, dass ihr dieser grundsätzlich zusteht, J möchte sie aber derzeit 

nicht sehen, und die Pflegefamilie ist sehr besorgt, dass nähere Kontakte mit der Mutter die 

Gefahr, dass der Vater mehr über sie erfährt, erhöht. Sie wären froh, wenn sie diesbezüglich 

Unterstützung bekommen könnten. 

Das Jugendamt möchte, dass J in eine anonyme Pflegefamilie oder -einrichtung kommt, in der 

er wirksam vor seinem Vater geschützt werden kann. Eine Vormundschaft seitens der Pflegefa-

milie wird abgelehnt, da diese aus Sicht des Jugendamtes den Schutz von M und J nicht sicher-

stellen kann. M soll in ihrer derzeitigen Einrichtung bleiben. Dort sei sie sicher und ihr Trauma 

könne gut bearbeitet werden. 

J möchte unbedingt in seiner jetzigen Pflegefamilie bleiben. Auch M möchte in die Pflegefami-

lie übersiedeln. 

 

Bislang so gesetzlich noch nicht normiert, stärkere Regelung als für Kinder gegenüber leiblichen 

Eltern, aber so gewollt, da Pflegekinder eh oft in schwieriger Situation sind: Bindungsabbrüche, 

Misshandlung etc. in der Vorgeschichte, Erziehungsperson und Mündel sind sich nicht von An-

fang an verbunden, Schutz und Wohl des Mündels sind öffentliche Aufgabe 
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Drei Grundprinzipien aus der UN-Kinderrechtskonvention:  

1. Förderung und Fürsorge (Unterstützung des Kindes in seiner individuellen Entwicklung, 
Lebensmittelpunkt, gesundheitliche Versorgung, Freizeitmöglichkeiten, Schulbesuch, 
Abschluss, Ausbildung, therapeutischer Bedarf) 

2. Schutz (vor Gewalt und Entwürdigung in jeglicher Form, Achtung von Willen etc.) Dazu 
Pflicht des Vormundes, alle wesentlichen Informationen einzuholen, Schutzkonzepte zu 
entwickeln, Entscheidung über ärztliche/therapeutische Behandlungen, soweit das Kind 
noch nicht selbst einwilligen kann; Schutz heißt auch, Kind in Entscheidungen mit einzu-
beziehen, zu erklären, seinen Willen wo möglich zu respektieren, Kind über seine 
Rechte informieren, aber z.B. auch Schutz vor Schaden durch Mediennutzung, Internet 
etc. 

3. Beteiligung: Dem Willen des Kindes muss nicht zwangsläufig entsprochen werden, aber 
es muss gehört werden und seine Meinung muss Berücksichtigung finden, nach Mög-
lichkeit einvernehmlich. Wenn nicht möglich, muss Vormund die Entscheidung erklären, 
transparent machen: Zuhören, Information, Wertschätzung, Werben für Verständnis, 
Aushandeln der Entscheidung, mit zunehmendem Alter immer mehr. 
 
Was heißt das hier für J und M? Abwägung des Für und Wider eines Verbleibs in der 
Pflegefamilie oder Übersiedlung in eine anonyme neue Familie, Einbeziehung und so-
weit möglich Aufrechterhaltung der Beziehung zur Pflegefamilie; Prüfung, wo M im Hin-
blick auf ihr Trauma am besten aufgehoben ist. 

 

 

Bezogen auf J und M ergibt sich die Pflicht des Vormundes, den Wunsch der Kinder nach Ver-

bleib/Übersiedlung in die Pflegefamilie soweit möglich zu berücksichtigen.  

Die Gefährdungseinschätzung bezgl. Herrn K´s muss der Vormund aber auch vornehmen. 
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Sofern er sich gegen den Willen der Kinder für deren anonyme Unterbringung entscheidet, 

muss er alles daran setzen, dies den Kindern nachvollziehbar und transparent zu machen, den 

Kontakt der Kinder zu den Pflegeeltern weiterhin zu ermöglichen etc. 

Außerdem muss er sich auch Gedanken über den Kontakt der Kinder zur Mutter machen. Be-

züglich des Vaters dürfte das wohl weniger eine Rolle spielen. Ggf. kommt hier sicher auch ein 

Umgangsausschluss in Betracht, den der Vormund ggf. beim Familiengericht beantragen 

könnte. 

Einbeziehung der Beziehung zu den leiblichen Eltern ist neu: Eingefügt auf Wunsch von Verbän-

den und der Länder, aus der Erfahrung, dass die leiblichen Eltern nicht selten aus dem Leben 

der Kinder ausgeschlossen werden. „Kontaktsperre“ zur Eingewöhnung von mehreren Wochen 

soll damit auch vermieden werden. 

 

Belange sind die eigenen Interessen der Pflegeperson, z.B. Arbeitszeiten Versorgung anderer 

Kinder, Gewohnheiten, Familienkultur etc., insoweit Muss-Vorschrift 

Auffassungen sind die Meinungen der Pflegeperson in Bezug auf den Mündel, insoweit soll der 

Vormund diese berücksichtigen. 

Die Reform betont, dass normalerweise einvernehmliche Lösungen zwischen Pflegeperson und 

Vormund gefunden werden sollen. Dabei sollen unterschiedliche Auffassungen einbezogen und 

kreative Lösungen/angemessene Kompromisse gefunden werden. 
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Das kann aber auch schwierig werden, vor allem in kritischen und belastenden Situationen: 

hier steht auf der einen Seite “das Gefühl“, die entstandenen Bindungen, Zuneigung, etc., auf 

der anderen Seite ggf. der Verstand, der eine Umsiedlung angezeigt erscheinen lassen könnte. 

Hilfreich: Zeit, Ressourcen, Rollenklärung, Kooperationsmodelle oder-vereinbarungen 

 

Option I: In beiden Varianten muss das Gericht abwägen, ob J und M letztlich bei den Pflegeel-

tern verbleiben bzw. M dort aufgenommen werden soll oder ob J in einer anonymen Einrich-

tung untergebracht werden soll und M ggf. in ihrer jetzigen Einrichtung verbleiben soll, z.B. 

weil dort ihre speziellen Bedarfe mit Blick auf die Traumatisierung etc. besser abgedeckt wer-

den können. 

Option II: Die Vorschrift gilt über § 1800 BGB auch im Verhältnis Pflegeeltern-Vormund. Die An-

ordnung ist befristet (“wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet 

würde“); Eine Dauerverbleibensanordnung gem. § 1632 Abs. 4 Satz 2 BGB können die Pflegeel-

tern nicht erreichen, weil § 1800 darauf nicht verweist und er deshalb im Verhältnis Pflegeel-

tern-Vormund nicht gilt. 

Option III: Übertragung des Bereichs Umgangsbestimmung auf einen Pfleger (z.B. JA) mit Zu-

stimmung des ehrenamtlichen Vormundes, wenn die Übertragung dem Wohl des Mündels 

dient: 

- wenn  der ehrenamtliche Vormund nicht alle Angelegenheiten ausreichend zum Wohl 
des Kindes wahrnehmen kann 

- wenn er aber ansonsten in besonderem Maße geeignet ist, z.B. aufgrund familiärer o-
der sonstiger persönlicher Verbundenheit zum Kind 

- wenn die Regelung durch einen zusätzlichen Pfleger sinnvoll übernommen werden 
kann 
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Dient der Kompensation fehlender Professionalität eines ehrenamtlichen Vormundes, etwa im 

verwaltungsrechtlichen Verfahren, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen aber auch zur 

Vermeidung von Auseinandersetzungen mit der Herkunftsfamilie 

Aufgrund der fallspezifischen Schwierigkeiten hier ggf. ein geeignetes Mittel 

Kommt es zu Konflikten zwischen zusätzlichem Pfleger und Vormund, ist die Pflegschaft ggf. 

aufzuheben, 1776 Abs. 2 BGB-E 
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D. Expertenforum: 

 

 

Thema 1: Umgang des Pflegekindes zu den leiblichen Eltern und anderen aus der 

Sicht des Kindes Umgangsberechtigten und die Rolle des Vormunds 

Referentin: Britta Sievers, Sozialwissenschaftlerin M.A., Pflegemutter, Vormund 

E.  
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Thema 2: Rolle und Aufgaben des „Vorläufigen Vormunds“ und des „Zusätzlichen 

Pflegers“, wenn das Kind bei Pflegeeltern lebt. 

Referent: Stefan Böhler, Leiter der Abt. Vormundschaft des Jugendamtes der Stadt 

Nürnberg 
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Thema 3: Übergang von Amts-/Berufsvormundschaft zur ehrenamtlichen 

Vormundschaft der Pflegeeltern. 

Referentin: Anne-Katrin Keese-Zühlke, Dipl. Pädagogin, Leitung der Abteilung 

Vormundschaft und Umgang am ItB e.V. Hannover 
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Referent*innen  

Eva Bode 

Seit fast 25 Jahren ist Eva Bode Richterin, zunächst am Amtsgericht und seit ca. 10 Jahren am 

Oberlandesgericht in Hamm. Sie befasst sich seit mehr als 20 Jahren u.a. mit Familiensachen. Seit 

Mai 2020 ist sie an das Bundesministerium der Justiz in Berlin, Referat für Familienrecht abgeord-

net. Dort hat sie am Gesetzentwurf der Vormundschaftsrechtsreform mitgewirkt. 

Sonstige Aufgaben: Sie ist Referentin bei Fachanwaltslehrgängen für Familienrecht (Unterhalts-

recht) und hält Fortbildungen für Fachanwälte für Familienrecht. In Fachzeitschriften hat sie 

mehrere Artikel zum Familienrecht und einen Referentenkommentar zum neuen Vormund-

schaftsrecht (Reguvis-Verlag) veröffentlicht. 

 

Ulla Wichmann 

Frau Wichmann ist seit 2006 Familienrichterin. 

Von 2014-2016 war sie Referentin im Niedersächsischen Justizministerium für Familien- und Be-

treuungsrecht. Als Familienrichterin und Güterichterin (Mediatorin) ist sie seit 2016 am Amtsge-

richt Hannover tätig. 

 

Britta Sievers 

Frau Sievers, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH), MA (Vergleichende Europäische Sozialforschung) war 

von 2012 bis 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IGfH (Internationale Gesellschaft für 

erzieherische Hilfen) e.V. tätig. Sie ist freiberufliche Dozentin, Pflegemutter und Vormundin. Ihre 

Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen „Grenzüberschreitende und international verglei-

chende Aspekte der Kinder- und Jugendhilfe“, dem Kinderschutz, der Migration sowie den „Care 

Leaver*innen“. 

 

Stefan Böhler 

Herr Böhler leitet seit 2009 im Jugendamt der Stadt Nürnberg die Abteilung Beistand- und Amts-

vormundschaft. Hierzu gehören auch die Beurkundungen nach § 59 SGB VIII. Neben der Abtei-

lungsleitung ist er dort auch Prozessvertreter und IT-Beauftragter. Herr Böhler ist seit 27 Jahren 

als Urkundsbeamter ermächtigt und hält seit 25 Jahren in diesem Bereich Fortbildungen. Er ist 

Gründer und seit 20 Jahren Vorsitzender des Arbeitskreises mittelfränkischer Amtsvormünder. 
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Anne-Katrin Keese-Zühlke 

Frau Keese-Zühlke, Dipl. Pädagogin hat neben dem Studium der Erziehungswissenschaften, Er-

wachsenenbildung und Bildungsökonomie an der Universität Hannover eine Ausbildung zur sys-

temischen Beraterin sowie zur Mediatorin für Konflikt- und Krisenintervention absolviert. 

Seit 2016 ist sie Mitarbeiterin im Institut für transkulturelle Betreuung (ItB) e.V. und leitet dort 

den Bereich Vormundschaften/ Pflegschaften/ Umgang. Zu ihren Aufgaben gehören: Netzwerkar-

beit, Fort- und Weiterbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen, Beratung sowie Fallführung 
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Danksagung 

Sehr geehrte Teilnehmer*innen und Mitwirkende an der Fachtagung, 

die Hybrid-Fachtagung Gemeinsam zum Wohl des Kindes - Herausforderungen in der Ausübung 

der Sorge an den Schnittstellen von Pflegeeltern und Vormund nach der Gesetzesreform am 

22.09.2022 wurde von 10 Teilnehmer*innen im Institut für transkulturelle Betreuung in Hanno-

ver und knapp 150 Online-Teilnehmer*innen sehr gut angenommen. Wir haben sehr viele posi-

tive Rückmeldungen und Anregungen für folgende Fachtagungen bekommen.  

Der bvvt e.V. möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für Ihr Engagement 
und Ihre aktive Teilnahme bedanken, denn ohne Sie wäre der Tag nicht so erfolgreich und ange-
nehm verlaufen.  

Ein ganz besonderer Dank geht an die Referent*innen der Eingangsvorträge und des Expertenfo-
rums, die einerseits mit ihrem akademischen Fachwissen und andererseits mit ihren praxisnahen 
Erfahrungen überzeugen konnten.  

Danken möchten wir auch Herrn Manfred Marhenke, Vorstandsmitglied des bvvt e.V., der an die-
sem Tag moderierend durch das Programm geführt hat. Darüber hinaus sind wir allen Helfer*in-
nen, die im Vorfeld und an dem Tag vor Ort für einen reibungslosen Ablauf der Tagung gesorgt 
haben, zu besonderem Dank verpflichtet.   

Zu guter Letzt möchten wir dem Institut für transkulturelle Betreuung in Hannover danken, das 
durch seine Organisation den Grundstein für den reibungslosen Ablauf der Fachtagung gelegt hat.  

In diesem Sinne freuen wir uns auf baldige Neuauflage der Fachtagung und hoffen, dass auch diese 
genauso informativ und lehrreich sein wird.  

Sie alle haben geholfen, dass diese Tagung in allerbester Erinnerung bleiben wird! 

In froher Erwartung auf die nächste Fachtagung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

Joachim Beinkinstadt (Vorsitzender bvvt e.V.) 

Anne-Katrin Keese-Zühlke (stellvertretende Vorsitzende bvvt e.V.)  

Ali Türk (stellvertretender Vorsitzender bvvt e.V.) 

 


